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RS OGH 1963/6/7 5Ob154/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1963

Norm

KO §7

KO §111

ZPO §502 A

Rechtssatz

Wurde die Klage nach § 111 KO gegen den Masseverwalter und den Gemeinschuldner gerichtet und wurde über das

gegen den Gemeinschuldner gerichtete Begehren nicht entschieden, so fehlt dem Masseverwalter das

Rechtsschutzinteresse aus diesem Grunde das Urteil anzufechten.
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